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Magisterstudiengang – Hauptfach – Hauptstudium 
 
Im Rahmen des Hauptstudiums Magister Hauptfach sind 40 SWS nachzuweisen, die wie folgt 
auf die 3 fachwissenschaftlichen Bereiche (Literatur-, Sprach- und Kulturwissenschaft) sowie 
den Spracherwerb zu verteilen sind: 
 
1. Pflichtbereich: 20 SWS, davon im  

 
Schwerpunktbereich (z.B. Literaturwissenschaft) 10 SWS 
Bereich 2 (z.B. Sprachwissenschaft)     2 SWS 
Bereich 3 (z.B. Kulturwissenschaft)     2 SWS 
Spracherwerb        6 SWS 
 
Regelungen: 

 Der Schwerpunktbereich ist dabei aus den 3 fachwissenschaftlichen Bereichen 
Literatur-, Sprach- und Kulturwissenschaft frei wählbar. 

 
 Es sind insgesamt 3 Leistungsnachweise (Hauptseminarschein mit schriftlicher 

Arbeit) zu erbringen, davon 
1 Leistungsnachweis in Literaturwissenschaft 
1 Leistungsnachweis in Sprachwissenschaft 
1 Leistungsnachweis frei wählbar aus den 3 Bereichen. 

 
 Im Bereich Spracherwerb ist das benotete Testat Übersetzung in die Fremdsprache 

nachzuweisen. 
 
2. Wahlpflichtbereich: 10 SWS, davon im 

 
Schwerpunktbereich     0 bis maximal 10 SWS 
Bereich 2      0 bis maximal   2 SWS 
Bereich 3      0 bis maximal   2 SWS 
Spracherwerb      0 bis maximal   6 SWS 
 
 Von den mit Teilnahmescheinen (Belege) zu absolvierenden fachwissenschaftlichen 

Lehrveranstaltungen aus dem Pflicht- und Wahlpflichtbereich sind 3 in 
Hauptseminaren zu erbringen. Die verbleibenden Teilnahmescheine können in 
Vorlesungen, Übungen, Kolloquia etc. erbracht werden. 

 
3. 10 frei wählbare SWS, davon 

 
4 SWS Lesesprache. 
 
Die verbleibenden 6 SWS sind aus dem gesamten Lehrangebot der Universität Potsdam 
frei wählbar. 

 
Diese Übersicht ersetzt nicht die genaue Lektüre der Studienordnung. Sie finden sie 
unter: http://www.uni-potsdam.de/u/ambek/ambek795.htm 


